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Im Rahmen der Bearbeitung von Fort
bildungsveranstaltungen auf Vergabe 
von Fortbildungspunkten (Zertifizie
rung) müssen wir derzeit leider fest
stellen, dass bevorzugt Ärztestammti
sche, die unter dem Motto „von Ärzten 
für Ärzte mit interkollegialem Aus
tausch“ stattfinden sollen, zunehmend 
von Unternehmen der Pharmaindustrie 
als Plattform für ihre eigenen Fortbil
dungskonzepte vereinnahmt werden 
und diese somit eine federführende 
Rolle einnehmen . Unsere Kammermit
glieder werden dabei zum Teil mit Ver
trägen konfrontiert, die ihre ärztliche 
Unabhängigkeit einschränken . Insofern 
werden von uns Veranstaltungen, bei 
denen eindeutig ein Unternehmen als 

einladende und/oder organisierende 
Einheit fungiert, nicht als Ärztestamm
tische anerkannt . 

Im Hinblick auf die notwendige Trans
parenz bei der Durchführung ärztlicher 
Fortbildungen bitten wir darum, zu 
künftig bei entsprechenden Anfragen 
von Pharmaunternehmen auf diese 
Regularien zu verweisen . Die Über
nahme von PharmaFortbildungskon
zepten in Ihren Stammtisch muss ver
weigert werden . Es kann dann auf eine 
separate Antragstellung durch das 
Unternehmen oder den Pharmarefe
renten verwiesen werden . Eine ledig
lich unterstützende Sponsorenleistung 
ohne Einfluss auf die Fortbildungsin

halte ist davon nicht erfasst . Dies muss 
jedoch im Rahmen der Transparenz 
(zum Beispiel durch einen erklärenden 
Satz: „Wir danken der Firma xyz für die 
freundliche Unterstützung  . . .“) entspre
chend kenntlich gemacht werden . 

Falls Sie im Zweifel darüber sind, ob 
eine Veranstaltung innerhalb Ihres 
Stammtisches angeboten werden kann, 
steht Ihnen das Referat Fortbildung 
(EMail: zertifizierung@slaek .de oder 
Telefon: 0351 8267326/ 328/ 340/ 358) 
gern beratend zu Seite . 
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Hinweise an Organisatoren von 
 Ärztestammtischen und Qualitätszirkeln

der Verantwortliche die entsprechende 
Information erhalten hat .
Der Sächsische Datenschutzbeauf
tragte geht davon aus, dass es möglich 
und umsetzbar ist, das Aushändigen 
der Information praxisintern zu ver
merken . Dies kann zum Beispiel über 
das Aushändigen am Empfang erfolgen, 
verbunden mit einem Vermerk im Pra
xisinformationssystem („Kästchenlö

sung” oder Ähnliches) . Ausreichend ist 
es aber auch, wenn ein konkreter Ver
fahrensablauf betreffend die Umset
zung der Informationspflicht festgehal
ten und dokumentiert wird, aus dem 
hervorgeht, in welcher Weise der Pati
ent die Informationen im Regelfall 
erhält (zum Beispiel Übergabe mit 
Anam nesebogen am Empfang oder 
Ähnliches) . Diese Dokumentation zum 

Verfahrensablauf ist der Aufsichtsbe
hörde auf Verlangen vorzuzeigen .
Es wird um zeitnahe Berücksichtigung 
dieser Hinweise des Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten in die orga
nisatorischen Praxisabläufe gebeten . 
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